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Bearbeitung: Maik Schneider (E-Mail: maik.schneider@luebeck.de Telefon: 122-3912)

Empfehlung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung 
zum Antrag der Fraktion Die Partei-Piraten - "Essbare Stadt" - 
(Sitzung der Bürgerschaft am 26. Juni 2014, VO/2014/01455)

An die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
Bürgerschaftssitzung am 27.11.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung hat in seiner 11. Sitzung am 16.09.2014 
in der Wahlperiode 2013 – 2018 bei 13 - Jastimmen, 0 - Neinstimmen und 0 - 
Stimmenthaltungen einstimmig beschlossen, Ihnen zum Antrag der Fraktion Die Partei-
Piraten - "Essbare Stadt" - die folgende Empfehlung auszusprechen:

 

„Der Prüfauftrag wird mit den in der Ausschusssitzung des Ausschusses für Umwelt,
Sicherheit und Ordnung & Polizeibeirat am 16.09.2014 gegebenen Antworten als erledigt
betrachtet.“

gez. Hans-Jürgen Schubert
(Ausschussvorsitzender)

gefertigt

Maik Schneider
(Geschäftsführung Ausschuss)

Anlage:
Auszug_Nie_Nr. 11 USO 2014.09.16
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Auszug 
 

 
 

 
N I E D E R S C H R I F T 

 
11. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung & Polizeibeirat  

(Wahlperiode 2013 - 2018) 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 16.09.2014 

Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:05 Uhr 

Sitzungsort: Großer Sitzungssaal (Haus Trave 7.OG), Kronsforder Allee 2- 6,  
23560 Lübeck 
 

 
 

zu 6.4 Überweisungen aus der Bürgerschaft 

 

zu 6.4.1 Essbare Stadt 
Überweisung aus der Bürgerschaft - Antrag der Fraktion Die Partei-Piraten - 
Sitzung der Bürgerschaft 26. Juni 2014 (VO/2014/01455)  
Vorlage: VO/2014/01794 

 
Sitzung der Bürgerschaft am 26. Juni 2014 

Die Bürgerschaft hat zu Punkt 5.6 mit VO Nr. 1455 den nachstehend  aufgeführten Antrag 
der Fraktion Partei-Piraten einstimmig an den Bauausschuss und Ausschuss für Umwelt, 
Sicherheit und Ordnung überwiesen: 

Anschließend ist eine erneute Beratung in der Bürgerschaft vorgesehen!   

Essbare Stadt 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, 
 
1)  inwieweit eventuelle rechtliche Hindernisse einer Bepflanzung vorhandener  
 städtischer Freiflächen mit Obst und Gemüse entgegenstehen,  
 
2)  welche Freiflächen für eine Bepflanzung in Frage kämen,  
 
3)  ob bei einer sukzessiven Nachbepflanzung des vorhandenen Stadtgrüns auf  
 heimische Obst und Gemüsesorten kostenneutral umgestellt werden kann,  
 
4)  welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Bepflanzung durch  
 ehrenamtliches Bürgerengagement zu ermöglichen. Dabei ist insbesondere zu  
 prüfen, wie interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen und  
 Kindertagestätten für ein solches Projekt gewonnen werden können.  
 
5)  wo gibt es in Lübeck bereits öffentlich nutzbare Flächen wie z.B. Streuobstwiesen? 
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Frau Bauer verliest die Antworten zu den einzelnen Fragestellungen.6 
 
Herr Schubert beantragt das Anhörungsrecht für Herrn Büenfeld als sachkundigen Bürger, 
welches der Ausschuss einstimmig beschließt. 
 
Laut Herrn Büenfeld könnten Brachflächen ebenfalls berücksichtigt werden.  
 
Frau Bauer merkt hierzu an, dass dieses Thema bei der Gesamtbetrachtung der 
Fragestellungen fortgeführt werden könne. 
 
Fragen der Herren Dr. Lengen und Müller beantwortet Frau Bauer. 
 
Herr Möller (FBL) schlägt vor, mit den Antworten den Prüfauftrag für den Ausschuss als 
erledigt zu betrachten. 
 
Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag und beschließt bei 13 - Jastimmen, 0 - Neinstimmen 
und 0 - Stimmenthaltungen einstimmig, der Bürgerschaft die folgende Empfehlung 
auszusprechen: 
 
„Der Prüfauftrag wird mit den in der Ausschusssitzung des Ausschusses für Umwelt,  
Sicherheit und Ordnung & Polizeibeirat am 16.09.2014 gegebenen Antworten als erledigt 
betrachtet.“ 
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Anlage 6 zur Niederschrift Nr. 11 über die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung & 

Polizeibeirat am 16.09.2014 

 
Antrag der Piraten-Partei vom 11.03.2014 zur “Essbaren Stadt Lübeck” 

 

zu 1) 

Es bestehen keine rechtlichen Hindernisse für eine Bepflanzung vorhandener Freiflächen mit 
Obst und Gemüse. Generell ist für jede Einzelfläche zu prüfen, welche anderen 
Flächennutzungen auf den vorhandenen Freiflächen stattfinden, wie eine Bepflanzung im 
Sinne der “Essbaren Stadt” mit den sonstigen bestehenden und geplanten Nutzungen 
vereinbar ist und ob ggf. naturschutzrechtliche Einschränkungen bestehen. Bestehende 
Pachtbindungen sind ggf. zu beachten.  

 

zu 2) 

Projekte im Kontext der Essbaren Stadt Lübeck sind generell davon abhängig, dass 
zunächst ein Kreis von BürgerInnen, eine Gruppe von AnwohnerInnen etc. initiativ wird, 
Interesse an einer konkreten Fläche für einen konkreten Zweck anmeldet und bereit ist, sich 
längerfristig um ihr angestoßenes Projekt kümmert. 

Ein Beispiel ist das Projekt Hanse-Apfel, ein bestehendes Projekt der Essbaren Stadt 
Lübeck, das auf öffentlichen und privaten Freiflächen der HL 70 ha Obstwiesen anlegen will. 
Die Projektinitiatoren treten derzeit an verschiedene Nutzer konkreter städtischer Flächen 
heran, die potenziell für die Bepflanzung von Obstbäumen geeignet sind, z.B. an den 
Bereich Stadtgrün und Verkehr hinsichtlich multifunktional nutzbarer öffentlicher 
Grünflächen, an SchulleiterInnen hinsichtlich Flächen an Schulen, an den Bereich Stadtwald 
hinsichtlich Freiflächen und Obstwiesen in Verwaltung von Stadtwald, an die 
Kleingartenverbände hinsichtlich Flächen in Kleingärten, an den Bereich Umwelt-, Natur- und 
Verbraucherschutz hinsichtlich bestehender Ausgleichsflächen, die mit Obstbäumen 
bepflanzt sind, um dort ggf. Ergänzungspflanzungen vorzunehmen.  

Eine umgekehrtes Vorgehen, dass die Stadtverwaltung Flächen vorgibt, die für Zwecke der 
Essbaren Stadt potenziell geeignet sind, könnte z.B. im Rahmen des derzeit vom Bereich 
Stadtgrün und Verkehr erstellten Konzepts zur naturnahen Grünflächenplanung, im Rahmen 
des thematischen Landschaftsplans „Biologischen Vielfalt“ (in Vorbereitung) und im Rahmen 
der vorbereitenden Bauleitplanung auf Flächennutzungsplanebene und auf der Ebene der 
Stadtentwicklungsplanung erfolgen.  

 

zu 3) 

Hierzu ist eine pauschale Antwort nicht möglich. Eine Betrachtung der potenziellen 
Möglichkeiten muss stets von einer konkreten Fläche, konkreten Nutzungsabsichten 
konkreter Nutzer und unter Aushandlung ggf. auftretender Nutzungskonflikte erfolgen. 
Generell haben Vorzeigeprojekte in anderen Städten gezeigt, dass eine Umstellung auf eine 
naturnahe Begrünung im Sinne der Essbaren Stadt im Vergleich zu pflegeintensiven 
“Vorzeige-Parkflächen” nicht nur ästhetisch begeistern sondern auch kostenneutral erfolgen 
kann bzw. dass der Unterhaltungsaufwand öffentlicher Grünflächen für die Stadt gesenkt 
werden kann. 
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zu 4) 

Die städtischen Bereiche können bzw. sollten entsprechende Projektinitiativen unterstützen, 
indem sie für die angefragte Nutzung geeignete Flächen zur Verfügung stellen, ggf. für eine 
geringe Pacht. 

Der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz unterstützt über das Netzwerk 
Essbare Stadt Lübeck neue Projektinitiativen, indem beispielsweise Kontakte und/oder 
Flächen vermittelt oder Wissen und Erfahrungen geteilt werden. 

Das Netzwerk “Essbare Stadt Lübeck” ist auf www.luebeck.die-lernende-stadt.de präsent, 
einer Kommunikationsplattform für diverse Projekte der Essbaren Stadt, für Veranstaltungen 
zum Thema und vieles mehr. 

Da Initiativen zur “Essbaren Stadt Lübeck” auch klimaschutzrelevant sind, könnte die Idee 
noch intensiver an Schulen und Kindertagestätten kommuniziert werden, zum Beispiel über 
das in Gründung begriffene Umweltbildungszentrum des Museums für Natur und Umwelt. 
Ebenso könnten Handwerks- und Wirtschaftsbetriebe mit z.T. erheblichen Flächenreserven 
für entsprechende Kooperationsprojekte angesprochen werden, z.B. über die 
Umweltreferentin der IHK, Frau Ostertag. 

zu 5) 

Der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz hat im Jahr 2014 begonnen, Lübecker 
Streuobstwiesen und Obstbaumstandorte systematisch zu erfassen. Eine erste Arbeitskarte 
der bisher bekannten Obstwiesen ist beim Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz 
auf Wunsch einzusehen. 
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